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O. Küttel AG – Ihre kompetente Partnerin
Wir beraten Sie bei Sanierungen, passenden Ersatzleuchten, bei Fragen zum Sparpotenzial,  
zu Amortisierungen sowie betreffend Fördergelder kompetent und unkompliziert. 
Wir begleiten Sie in eine nachhaltige Zukunft! 

Kontaktieren Sie uns telefonisch unter 041 340 48 48 oder per Mail info@kuettel-ag.ch

« Ausphasung von Leuchtmitteln »
Lampen mit Quecksilber sollen vom Markt verschwinden
In vielen Bildungseinrichtungen, Büro’s, im Gesundheitswesen, in Industrien und Aussenbeleuchtungen 
sind heute noch Leuchten mit Quecksilber im Einsatz.
Diese Leuchten werden durch einen für Mensch und Umwelt schädlichen Quecksilberdampf zum
leuchten gebracht. In der Energiestrategie 2050 wurden für die Schweiz Massnahmen definiert, welche 
genau diese Quecksilberleuchten betreffen und bedingen, dass solche Leuchten bald nicht mehr zum  
Verkauf stehen werden.

Aus diesem Grund bekommt das Leuchtstofflampen-Verbot neue Kriterien. Das Verbot gefährlicher 
Stoffe beschleunigt die «geplante» und bekannte Ausphasung der Leuchtstoffröhren.

Die folgende Grafik zeigt die Ausphasung von Leuchtmittel 
und den Handlungsbedarf : 
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RoHS *
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RoHS *

01.09.2023
Ökodesign-

Richtlinie

* Restriction of Hazardous Substances (RoHS) – Beschränkung der Verwendung bestimmter 
 gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten, gemäss EU-Richtlinie 2011/65/65

(ohne integriertes Vorschaltgerät)

(z. B. R7s-Halogenlampen ≤ 2700 lm (ca. 40 W) Hochdruckentladungslampen, Speziallampen)

Kompaktleuchtstofflampen

Ringförmige Leuchtstofflampen

Lineare Leuchtstofflampen T5

Lineare Leuchtstofflampen T8

Hochvolt-Halogenlampen (G9)

Niedervolt-Halogenlampen (G4, GY6,35)

Weiterhin zulässige Non-LED-Leuchtmittel
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